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ten. Die Basis unseres Handelns bilden die 

Verhaltensgrundsätze (Code of Conduct). 

Wir als diconium sind ein modernes Di-

gitalunternehmen mit einer offenen, auf 

Austausch und Augenhöhe basierenden 

Unternehmenskultur. Seit Beginn des 

Jahres 2020 ist diconium zugehörig zum 

Volkswagen Konzern und teilt mit ihm die 

gleichen Verhaltensgrundsätze. 

Unsere Verhaltensgrundsätze und unsere 

Werte geben unserem täglichen Denken 

und Arbeiten einen klaren und verbind-

lichen Handlungsrahmen im Umgang 

mit bestehenden Regeln. Jeder und jede 

Einzelne von uns trägt Verantwortung für 

regelkonformes und richtiges Verhalten. 

„Die Einhaltung der Verhaltensgrund-

sätze und eine wertebasierte Unter-

nehmenskultur, die Integrität, Respekt 

und faires Verhalten fördert, ist für uns 

bei diconium ein zentrales Anliegen. Nur 

wenn wir uns entsprechend verhalten 

und das Unternehmen daran ausrichten, 

rechtfertigen wir das Vertrauen, das in 

uns gesetzt wird. Wir erwarten solch ein 

Handeln und Verhalten von Euch allen.”

diconium wächst. Wir werden größer, 

schlagkräftiger, diverser – aber auch 

komplexer. 

Mit mittlerweile weit über 2.000 Mitarbei-

tenden und Gesellschaften in Deutsch-

land, Portugal, Rumänien, USA, China und 

Indien bringen wir führende Unternehmen 

dazu, das Potenzial der digitalen Trans-

formation zu nutzen und Millionen von 

Nutzern außergewöhnliche Erfahrungen 

zu bieten. Innerhalb des Volkswagen 

Konzerns ist diconium einer der zentralen 

Erfolgsfaktoren der Digitalisierung und 

ein hochattraktiver Arbeitgeber in der 

spannendsten Branche, die es gibt.

Wir sind born digital. Unser tägliches Ver-

halten orientiert sich an unseren Werten 

–COLLABORATION, COURAGE, IMPACT 

und MINDFULNESS – und wir streben 

aktiv danach, dass unsere Teams und 

Kunden digitale Champions werden. Un-

sere Stärke ist das von unseren Kunden, 

Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit 

in uns gesetzte Vertrauen. 

Nur wenn wir uns integer und aufrichtig 

verhalten, rechtfertigen wir dieses Ver-

trauen. Dazu ist es notwendig, dass wir 

die geltenden gesetzlichen Vorgaben und 

internen Regeln kennen – und sie einhal-

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

V
O

R
W

O
R

T

ANJA HENDEL
managing director 

SEBASTIAN WOHLRAPP 
managing director 

DANIEL REBHORN
co-founder

managing director 

Im Namen aller Geschäftsführer:innen der diconium Gruppe.
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WIR SIND 
VERLÄSSLICHE PARTNER

3.1 Interessenkonflikte

3.2 Zuwendungen

3.3 Korruptionsverbot

3.4 Verbot von Insidergeschäften

3.5 Verbot von Geldwäsche und  

Terrorismusfinanzierung

3.6 Fairer und freier Wettbewerb

3.7 Geschäftspartner, Beschaffung 

und Vertrieb

3.8 Buchführung und  

Finanzberichterstattung

3.9 Exportkontrolle

WIR SIND 
GESELLSCHAFTLICH 
VERPFLICHTET 

4.1 Kommunikation und Marketing

4.2 Politische Interessenvertretung

4.3 Umgang mit Amts- und  

Mandatsträger:innen

4.4 Spenden und gesellschaftliches 

Sponsoring

4.5 Steuern und Zölle

4.6 Datenschutz

4.7 IT-Sicherheit

4.8 Produkt Compliance

4.9 Umweltschutz

UNTERSTÜTZUNG

WAS UNS VERBINDET
 

WIR ZEIGEN  
PERSÖNLICH HALTUNG 

1.1 Menschenrechte 

1.2 Werteorientierte Führung

1.3 Vielfalt, Chancengerechtigkeit  

und gleichberechtigte Teilhabe

1.4 Fehlerkultur

1.5 Arbeitnehmervertretung

WIR ACHTEN AUF 
UNSER ARBEITSUMFELD

2.1 Arbeitssicherheit und  

Gesundheitsschutz

2.2 Umgang mit  

Unternehmensvermögen

2.3 Sicherheit und Schutz von  

Informationen, Wissen und 

geistigem Eigentum

IN
H

A
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INHALT
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Unsere Konzerngrundsätze sind unser gemeinsames 
Wertefundament, das alle Menschen in allen Marken und 
Gesellschaften im Unternehmen verbindet. Sie bilden die
Grundlage unserer Unternehmenskultur.

UNSERE
 GRUNDSÄTZE

Wir halten Wort.

Wir statt Ich.

Wir sind stolz  
auf die Ergebnisse 
unserer Arbeit.

Wir leben Vielfalt.

Wir wagen Neues.

Wir sind aufrichtig und 
sprechen an, was nicht  
in Ordnung ist.

Wir tragen Verantwortung  
für Umwelt und Gesellschaft.

5
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All dies gilt auch für die Fortentwicklung 

unseres Unternehmens sowie die Aus-

wahl, Beschaffung, Entwicklung und den 

Einsatz innovativer Technologien, wie zum 

Beispiel Künstlicher Intelligenz. Wir legen 

Wert auf Transparenz und handhaben den 

Umgang mit innovativen Technologien so, 

dass die Rechte und die Sicherheit der 

Nutzenden respektiert werden.  

Verstöße gegen den Code of Conduct 

tolerieren wir nicht. Wer gegen unsere 

Regelungen verstößt, muss mit angemes-

senen Konsequenzen rechnen. Damit es 

nicht dazu kommt, holen wir uns Rat und 

Unterstützung und schützen so gemein-

sam unser Unternehmen, seine Werte und 

die Reputation aller Marken.

Die Einhaltung UNSERES CODES liegt 

in der persönlichen Verantwortung aller 

Beschäftigten. Nun ist es an uns, uns mit 

seinen Grundsätzen vertraut zu machen 

und sie unseren täglichen Entschei- 

dungen zugrunde zu legen. Für ein moder-

nes Digitalunternehmen in Bewegung, für 

den Schutz von Menschen und Umwelt, 

für künftige Generationen.

Der Code of Conduct, UNSER CODE, ist 

das ethische und wertebasierte Funda-

ment für integres und regelkonformes 

Handeln bei der diconium Gruppe (als 

Unternehmensgruppe im Volkswagen 

Konzern). Er gilt als verbindliche Leitlinie 

für alle Beschäftigten in allen Gesell-

schaften – weltweit. 

Gemeinsam tragen wir Verantwortung 

für unsere Zusammenarbeit, unser Ar-

beitsumfeld, Umwelt, Nachhaltigkeit und 

die Gesellschaft. Wir begegnen uns und 

allen anderen Menschen mit Respekt, 

Fairness und auf Augenhöhe. Wir zeigen 

Haltung. Unsere Werte und Prinzipien 

vertreten wir standhaft und mutig –  

unabhängig von zeitlichem, ökonomi-

schem oder sozialem Druck. 

Wir sind überzeugt: Für das Vertrauen 

in unser Unternehmen, unsere Produkte, 

Dienstleistungen und Innovationen ist es 

entscheidend, dass wir uns alle, Mitarbei-

tende, Geschäftsführung und Führungs-

kräfte, jederzeit aufrichtig verhalten. In 

allen Arbeitsbereichen und Funktionen 

treffen wir Entscheidungen deshalb im-

mer in Übereinstimmung mit unseren Un-

ternehmenswerten, geltenden nationalen 

und internationalen Gesetzen, Regelun-

gen und internen Selbstverpflichtungen. 

Was uns verbindet

Unsere Grundsätze für 
Integrität und Compliance 

WAS UNS VERBINDET



1.1 Menschenrechte
1.2 Werteorientierte Führung
1.3 Vielfalt, Chancengerechtigkeit  

und gleichberechtigte Teilhabe
1.4 Fehlerkultur
1.5 Arbeitnehmervertretung

Wir leben unsere Unternehmenswerte, Prinzipien und Regeln und 
fördern ein vertrauensvolles, aufrichtiges und faires Miteinander. 
Wir sind alle Vorbilder.

WIR ZEIGEN 
PERSÖNLICH HALTUNG

10
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Informiere Deine Führungskraft und das 

Hinweisgebersystem über den Hinweis auf 

mögliche Menschenrechtsverletzungen. 

Unser Unternehmen wird die Vorwürfe nä-

her prüfen und erforderliche Maßnahmen 

einleiten. Dies schließt gegebenenfalls die 

Beendigung der Geschäftsbeziehung mit 

dem betreffenden Lieferanten ein.

BEISPIEL

Du hast ein Schreiben mit dem Hinweis 

erhalten, dass ein von uns beauftragter 

Lieferant seinen Beschäftigten nicht das 

ihnen zustehende Gehalt zahlt und durch 

eine tolerierte 80-Stunden-Woche gegen 

das Arbeitsrecht verstößt. Einige Be-

schäftigte des Lieferanten erhalten zudem 

ein Gehalt unterhalb des Mindestlohns. 

MEIN BEITRAG

Auch ich als Mitarbeiter:in kann einen 

Beitrag zur Einhaltung der Menschen-

rechte leisten. Ich beachte die Menschen-

rechte als fundamentale Leitlinie und bin 

wachsam gegenüber Menschenrechtsver-

letzungen, die in meinem Umfeld gesche- 

hen oder von denen ich Kenntnis erlange.

Wenn ich Hinweise auf Menschenrechts- 

verletzungen in meinem beruflichen  

Umfeld habe, sorge ich dafür, dass diese  

Verletzungen verhindert beziehungsweise 

umgehend abgestellt werden. Falls erfor- 

derlich, informiere ich hierzu meine Führ- 

ungskraft oder die im Kapitel „Unterstüt-

zung“ genannten Ansprechpartner:innen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Die Achtung von Menschenrechten ist uns 

ein zentrales Anliegen. Wir sind der Über- 

zeugung, dass nachhaltiges Wirtschaften 

nur durch ethisches und integres Handeln 

möglich ist. Im Rahmen unserer unterneh-

merischen Tätigkeit bekennen wir uns 

umfassend zu unserer Menschenrechts-

verantwortung. Diese haben die Konzern-

leitung und der Europäische und Weltkon-

zernbetriebsrat in der gemeinsamen 

Erklärung des Konzerns zu sozialen 

Rechten, industriellen Beziehungen und zu 

Wirtschaft und Menschenrechten, kurz 

Sozialcharta, festgeschrieben.

Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu 

zentralen internationalen Übereinkom-

men und Erklärungen, insbesondere der 

Internationalen Menschenrechtscharta 

sowie den Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). 

Wir richten unsere unternehmerische 

Tätigkeit an den UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte (UN 

Global Compact) aus, welche entschei-

dende Pfeiler für unser Handeln bilden.

1.1 Menschenrechte

Wir übernehmen Verantwortung 
für Menschenrechte
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 MEIN BEITRAG

Ich beachte die Grundsätze von Vielfalt, 

Chancengerechtigkeit und gleichberech-

tigter Teilhabe und halte die Menschen in 

meiner Umgebung zu ebensolchem Ver-

halten an.  

Wenn ich Verstöße gegen die Prinzipien 

von Chancengleichheit und Gleichbe-

handlung beobachte, zum Beispiel durch 

Benachteiligung, Belästigung und Mob-

bing, weise ich die betreffenden Personen 

auf ihr Fehlverhalten hin. Sollte ich keinen 

direkten Einfluss auf das Geschehen 

nehmen können, melde ich den Vorfall um-

gehend der Personalabteilung oder wende 

mich an die im Kapitel „Unterstützung“ 

genannten Kontakte.  

BEISPIEL

Du hörst, wie sich Mitglieder Deines 

Teams in einem Gespräch respektlos über 

Eure ausländische Kollegin äußern. 

Wenn Du Rassismus oder Diskriminierung 

beobachtest, sprich es offen an und in-

formiere umgehend Deine Führungskraft 

oder die Personalabteilung.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Vielfalt, Chancengerechtigkeit und gleich-

berechtigte Teilhabe sind wichtige Grund-

sätze für ein faires, diskriminierungsfreies 

und wertschätzendes Miteinander. Wir 

stehen für einen partnerschaftlichen 

Umgang, für Toleranz und respektieren ei-

nander. Wir fördern die Vielfalt in der Be-

legschaft und setzen uns für ein inklusives 

Arbeitsumfeld ein. 

Wir bieten gleiche Chancen für alle und 

lehnen jegliche Form der Diskriminierung 

ab. Dies gilt insbesondere für Benach-

teiligung aufgrund von ethnischer oder 

sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, 

Nationalität, Sprache, Religion, Weltan-

schauung, Alter, körperlicher oder geistiger 

Einschränkungen, Genderidentität, se-

xueller Orientierung, politischer Einstellung 

oder sonstiger, gesetzlich geschützter 

Merkmale. Wir leben Vielfalt, setzen uns 

aktiv für Inklusion ein und schaffen ein 

Umfeld, das alle Beschäftigten einbezieht 

und zugleich die Individualität jedes Ein-

zelnen im Unternehmensinteresse fördert.  

Die Auswahl, Einstellung und Förderung 

unserer Mitarbeitenden erfolgt auf der 

Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer 

Fähigkeiten.

1.3 Vielfalt, Chancengerechtigkeit 
 und gleichberechtigte Teilhabe

Wir leben Vielfalt

BEISPIEL

Um ein Projekt in der vorgesehenen Frist 

zu erreichen, möchte Dein Team einen 

Prozessschritt auslassen. Er sei ohnehin 

überflüssig. Du machst deutlich, dass 

auch unter Druck die geltenden Regelun-

gen eingehalten werden müssen. Ge-

meinsam sucht Ihr eine Lösung, die den 

Vorgaben und unseren Werten entspricht. 

Du setzt Dich dafür ein, den Prozess mit 

allen Prozessbeteiligten zu überarbeiten 

und wo es möglich ist, zu verschlanken. 

Dafür kannst Du als Führungskraft und 

Teammitglied einstehen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir leben unsere Unternehmenswerte, 

Prinzipien und Regeln, übernehmen Ver-

antwortung für persönliches wie unter-

nehmerisches Wachstum und handeln als 

Vorbilder. Mit unseren Aufgaben, Rollen 

und Befugnissen gehen wir angemessen, 

fair und verantwortungsvoll um. Das gilt 

auch für persönliche Beziehungen am 

Arbeitsplatz, insbesondere sofern be-

stehende dienstliche oder hierarchische 

Abhängigkeiten ausgenutzt werden kön-

nen. Dabei entscheiden wir stets umsich-

tig, integer und transparent im Sinne des 

Unternehmens und seiner Beschäftigten, 

Geschäftspartner und Anteilseigner. Mit 

werteorientierter Führung stärken wir 

Vertrauen und gestalten Veränderungen 

im Unternehmen.

MEIN BEITRAG

Meine Vorbildfunktion nach innen und 

außen mache ich mir bewusst. Mein 

Verhalten und Handeln ist stets verant-

wortungsvoll und integer und beruht auf 

diesem Code of Conduct, unseren Unter-

nehmenswerten, Prinzipien und Regeln. 

Ich fördere ein vertrauensvolles, aufrich-

tiges und faires Miteinander und bin offen 

für unterschiedliche Meinungen.

1.2 Werteorientierte Führung

Wir führen auf Basis unserer Werte
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MEIN BEITRAG

Bei Fragen, Unsicherheiten oder dem be-

gründeten Verdacht auf Verstöße gegen 

interne und externe Vorschriften spreche 

ich zunächst mit meiner Führungskraft 

oder hole mir Rat bei den zuständigen Stel-

len. Dabei stehen mir der Personalbereich 

sowie die Arbeitnehmervertretung und die 

Compliance-Organisationen unterstützend 

zur Seite. Darüber hinaus kann ich begrün-

dete Hinweise auf Schwere Regelverstöße 

über das Hinweisgebersystem melden. Als 

Mitglied des Management-Kreises bin ich 

verpflichtet, diese zu melden.  

BEISPIEL

Nach der Abgabefrist einer Entschei-

dungsvorlage für ein Gremium stellst Du 

fest, dass Deinem Team und Dir ein Fehler 

unterlaufen ist. Du weißt, dass mit diesen 

Daten keine richtige Entscheidung getrof-

fen werden kann. 

Informiere umgehend Deine Führungskraft 

und die für das Gremium zuständigen 

Stellen. Gemeinsam findet Ihr einen Weg, 

die Unterlage zu berichtigen. Darüber 

hinaus besprichst Du mit Deinem Team, 

wie solche Fehler in Zukunft vermieden 

werden können.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir wollen aus Fehlern lernen und uns 

stetig verbessern. Sobald sich etwas für 

uns nicht richtig anfühlt oder wir Miss-

stände bemerken, sprechen wir dies offen 

an, auch wenn es unbequem ist. Dafür 

fördern wir Integrität im Arbeitsalltag und 

suchen aktiv den Austausch in unseren 

Teams und mit unseren Führungskräften. 

Bei Fragen und Problemen suchen wir uns 

Rat und Unterstützung. Alle, die zu dieser 

Kultur beitragen, schützen wir. Dass wir 

externe und interne Regelungen jederzeit 

einhalten, ist für uns selbstverständlich. 

Fehlverhalten tolerieren wir nicht. Für uns 

steht fest: Wegschauen ist nie der richtige 

Weg. Auf Fehlverhalten und Verstöße 

gegen unsere Regeln reagieren wir deshalb 

umgehend und angemessen. 

Führungskräfte haben jederzeit eine 

wichtige Vorbildfunktion für Verhalten im 

Einklang mit unseren Regelungen. Indem 

sie Mitarbeitende bei der Einhaltung der 

Regeln unterstützen, eine offene Fehler-

kultur fördern und Regelverstößen nach-

gehen, erfüllen sie diese. 

1.4 Fehlerkultur

Wir sprechen an, was nicht 
in Ordnung ist
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Wir erkennen das Grundrecht aller Mit- 

arbeitenden an, Gewerkschaften und 

Arbeitnehmervertretungen zu bilden.

Wir bekennen uns dazu, mit der Arbeitneh- 

mervertretung offen und vertrauensvoll 

zusammenzuarbeiten, einen konstruk-

tiven und kooperativen Dialog zu führen 

und einen fairen Ausgleich der Interessen 

anzustreben. Ein professioneller Umgang 

mit der Arbeitnehmervertretung ist Be-

standteil unserer Unternehmenskultur. 

Die Zukunftssicherung von Volkswagen 

und der Beschäftigten erfolgt im Geiste 

der kooperativen Konfliktbewältigung und 

der sozialen Verpflichtung auf der Grund- 

lage und mit dem Ziel der wirtschaft-

lichen und technologischen Wettbe-

werbsfähigkeit. Wirtschaftlichkeit und 

Beschäftigungssicherung sind gleich- 

rangige und gemeinsame Ziele.

1.5 Arbeitnehmervertretung

Wir arbeiten partnerschaftlich 
zusammen – konstruktiv, kooperativ 
und fair 
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2.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
2.2 Umgang mit Unternehmensvermögen
2.3 Sicherheit und Schutz von Informationen,  

Wissen und geistigem Eigentum

Wir nehmen unsere Verantwortung am Arbeitsplatz ernst und 
schützen, was für unser Team, unser Unternehmen und unsere 
Kunden wertvoll ist. 

WIR ACHTEN AUF  
UNSER ARBEITSUMFELD
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BEISPIEL

Auf Deinem Dienstcomputer ist hochprei-

sige Software installiert. Ein Freund bittet 

Dich deshalb, ihm den Rechner auszu-

leihen, um eines dieser Programme für 

private Zwecke nutzen zu dürfen. 

Du lehnst ab, denn Du weißt, dass Du Un-

ternehmenseigentum und Unternehmens- 

IT Dritten nicht zugänglich machen darfst.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir achten das materielle und immate-

rielle Vermögen des Unternehmens und 

verwenden es nicht für betriebsfremde 

Zwecke, sondern ausschließlich zur Errei-

chung der Geschäftsziele des Unterneh-

mens. Ausnahmen sind möglich, sofern 

interne Richtlinien oder Regelungen eine 

private Nutzung zulassen. 

MEIN BEITRAG

Ich halte mich an die betrieblichen Re-

gularien und gehe mit Betriebsvermögen 

schonend und sorgfältig um.

2.2 Umgang mit Unternehmensvermögen

Wir bewahren unser Vermögen – 
ob sichtbar oder unsichtbar 

Im Rahmen meiner Befugnisse ergreife 

ich alle angemessenen und gesetzlich 

vorgeschriebenen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass mein Arbeitsplatz 

immer ein sicheres Arbeiten ermöglicht. 

Ich weise auf unsichere Handlungen oder 

Zustände hin. Durch freiwillige Inan-

spruchnahme von Gesundheitsförde-

rungsmaßnahmen erhalte und stärke ich 

meine Gesundheit. Unterweisungen und 

Qualifizierungen nehme ich wahr und 

richte mein tägliches Handeln daran aus. 

 

BEISPIEL

Du stellst fest, dass ein elektrisches 

Gerät in Deiner Abteilung offensichtlich 

einen Defekt hat. 

Nimm das Gerät nicht in Betrieb und 

benachrichtige die zuständige Führungs-

kraft, um weitere Maßnahmen abzu-

stimmen. Es ist nicht gestattet und kann 

gefährlich sein, elektrische Geräte selbst 

zu reparieren.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir nehmen unsere Verantwortung für 

die Sicherheit und Gesundheit unserer 

Beschäftigten sehr ernst. Wir gewährleis-

ten Arbeits- und Gesundheitsschutz im 

Rahmen der jeweils gültigen nationalen 

Bestimmungen sowie auf der Basis der 

Gesundheits- und Arbeitsschutzpolitik 

des Unternehmens. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz aller 

Beschäftigten ist ein grundlegender Wert, 

um das Unternehmen nachhaltig und als 

Arbeitgeber attraktiv aufzustellen. Alle 

Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Er-

krankungen sind grundsätzlich vermeid-

bar. Dabei ist es unser Anspruch, den 

Schutz und die Förderung der physischen 

und psychischen Gesundheit zu gewähr-

leisten. Dies erfordert die Zusammen-

arbeit und Beteiligung aller.

MEIN BEITRAG

Ich halte mich an die Vorschriften und 

Anweisungen zum Arbeits- und Gesund-

heitsschutz. Ich gefährde weder meine 

eigene Gesundheit und Sicherheit noch 

die meines Teams oder Dritter. Ich unter-

stütze sie, schaue nicht weg und nehme 

Hilfe an.

2.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Wir achten und fördern Sicherheit 
und Gesundheit
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BEISPIEL

Du bist an der Entwicklung einer inno-

vativen Technologie beteiligt. Du sollst 

Deine Entwicklung an verschiedenen 

Unternehmensstandorten vorstellen und 

willst zu Präsentationszwecken Deinen 

Laptop mitnehmen, auf dem die ent-

sprechenden Unterlagen gespeichert 

sind. Du beabsichtigst, diese Unterlagen 

auf dem Weg zu den einzelnen Stand-

orten im Flugzeug oder in der Bahn noch 

einmal durchzugehen. 

Du musst dabei sicherstellen, dass nie-

mand von sensiblen Informationen, die 

dem Konzern gehören, Kenntnis erlangt. 

Andernfalls kann dies zu schweren Wett-

bewerbsnachteilen führen. Rufe derartige 

Informationen nicht an Orten ab, an denen 

Dritte auf diese Informationen zugreifen 

oder sie zur Kenntnis nehmen können.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir sind uns des Wertes von unterneh-

menseigenem Know-how bewusst und 

schützen dieses sehr sorgfältig. 

Das geistige Eigentum von Konkurrenten, 

Geschäftspartnern und sonstigen Dritten 

erkennen wir an.

MEIN BEITRAG

Ich gehe mit allen Informationen des Un- 

ternehmens sorgfältig um und gebe diese 

nicht unbefugt weiter. Insbesondere ach-

te ich dabei auf Informationen, die tech-

nisches Know-how, Patente, Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse betreffen.

2.3 Sicherheit und Schutz von Informationen, 
 Wissen und geistigem Eigentum

Wir schützen Informationen und 
geistiges Eigentum



3.1 Interessenkonflikte
3.2 Zuwendungen
3.3 Korruptionsverbot 
3.4 Verbot von Insidergeschäften
3.5 Verbot von Geldwäsche und  

Terrorismusfinanzierung
3.6 Fairer und freier Wettbewerb
3.7 Geschäftspartner, Beschaffung 

und Vertrieb
3.8 Buchführung und 

Finanzberichterstattung
3.9 Exportkontrolle

Vertrauen ist unser höchstes Gut. Deshalb gestalten 
wir unsere Geschäftsbeziehungen integer, verlässlich, 
transparent und fair.

WIR SIND VERLÄSSLICHE       
PARTNER
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MEIN BEITRAG

Erkenne beziehungsweise vermute ich bei 

mir einen potenziellen Interessenkonflikt, 

so werde ich diesen umgehend bei meiner 

Führungskraft und dem zuständigen Per-

sonalwesen bei Compliance offenlegen. 

Gemeinsam suchen wir eine Lösung, die 

die Interessen des Unternehmens wahrt. 

BEISPIEL

Deine Führungskraft bittet Dich, Angebote 

verschiedener IT-Beratungsunternehmen 

zu prüfen. Du findest heraus, dass eines 

der günstigsten Angebote von der Firma 

eines guten Freundes von Dir stammt.

Informiere Deine Führungskraft über die 

Situation, dokumentiere den möglichen 

Interessenkonflikt und ziehe Dich aus  

dem Entscheidungsprozess zurück, um 

jeden Anschein eines Interessenkonflikts 

zu vermeiden. 

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir handeln integer. Es ist uns daher be-

sonders wichtig, dass wir es bei unserer 

dienstlichen Tätigkeit vermeiden, poten-

zielle Interessenkonflikte zu schaffen, 

und mögliche Konflikte, mit denen wir 

konfrontiert sind oder die wir beobachten, 

erkennen und offenlegen.

Ein potenzieller Interessenkonflikt liegt 

bereits vor, wenn persönliche oder eigene 

finanzielle Interessen der Beschäftigten 

ihre dienstlichen Entscheidungen beein-

flussen oder beeinflussen können. 

Interessenkonflikte können unmittel-

bar durch Beschäftigte selbst oder auch 

durch ihnen nahestehende Personen 

entstehen, insbesondere durch Beteili-

gungen an Unternehmen, der Ausübung 

von Nebentätigkeiten, im Zusammenhang 

mit Mitgliedschaften oder im Rahmen der 

persönlichen wirtschaftlichen Verhältnis-

se. Relevant können in diesem Zusam-

menhang jedoch auch Geschäftsverbin-

dungen zu Dritten sein, so beispielsweise 

zu anderen Unternehmen des Konzerns 

oder zu Zulieferunternehmen.

3.1 Interessenkonflikte

Wir treffen sachliche Entscheidungen 
und vermeiden so Interessenkonflikte
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BEISPIEL

Mitarbeitende eines Geschäftspartners 

schenken Dir zum Geburtstag Blue-

tooth-Kopfhörer. Auch wenn Du sicher 

bist, dass die geschäftlichen Beziehun-

gen durch die Annahme des Geschenks 

nicht beeinflusst werden, solltest Du 

die Zuwendung und deren Angemes-

senheit anhand der geltenden Zuwen-

dungsrichtlinie kritisch hinterfragen. 

Im Zweifel binde Deine Führungs-

kraft ein und entscheidet gemeinsam 

über die Annahme oder Ablehnung.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir überzeugen durch unsere Produkte 

und Services. Zuwendungen in Form von 

Geschenken und Einladungen sind nur 

in angemessenem Rahmen zulässig.

Mit internen Richtlinien zum Umgang 

mit Geschenken, Einladungen und Ge-

schäftsessen regeln wir, welche Zu-

wendungen angemessen und welche 

Prüfungsschritte bei deren Annahme 

und Gewährung zu beachten sind.

MEIN BEITRAG

Mit den Richtlinien zum Umgang mit Ge-

schenken, Einladungen und Geschäfts-

essen mache ich mich vertraut und halte 

sie strikt ein. 

Ich überprüfe, ob mein Verhalten an-

gemessen ist und ob es mich in meinen 

geschäftlichen Entscheidungen beein-

flussen könnte.

3.2 Zuwendungen

Wir prüfen alle Zuwendungen 
sorgfältig
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habe, erwerbe und veräußere ich keine 

Finanzinstrumente unter Nutzung von In-

siderinformationen. Das betrifft den Han-

del nicht nur mit Aktien börsennotierter 

Unternehmen des Konzerns oder ent-

sprechenden Derivaten, sondern grund-

sätzlich mit jedem Finanzinstrument, also 

zum Beispiel auch jene von Lieferanten.

BEISPIEL

Du hast durch Deine berufliche Tätigkeit 

erfahren, dass demnächst der Zukauf eines 

großen und weltweit bekannten Unterneh-

mens bekannt gegeben wird. Du wurdest im 

Rahmen Deiner Tätigkeit belehrt, dass bei 

Bekanntgabe dieser Transaktion der Kurs 

der Unternehmensaktie erheblich steigen 

wird. Du weißt, dass ein guter Freund derzeit 

überlegt, Aktien unseres Unternehmens zu 

verkaufen und überlegst, Deinen Freund 

darauf hinzuweisen, dass er mit einem 

Verkauf seiner Aktien noch warten sollte. 

Gib Deinem Freund keinesfalls einen Hin-

weis. Da es sich bei den Dir bekannten, 

nicht öffentlich bekannten Informatio-

nen um Insiderwissen handelt, darfst Du 

dieses Wissen unter keinen Umständen mit 

anderen Personen teilen. Mit der unmittel-

baren oder mittelbaren Weitergabe dieses 

Wissens würdest Du Dich strafbar machen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir behandeln börsenkursrelevante Insi-

derinformationen in Übereinstimmung mit 

den kapitalmarktrechtlichen Bestimmun-

gen und tolerieren keine Insidergeschäfte.

 

Insiderinformationen sind präzise 

Informationen über nicht öffentlich be-

kannte Umstände, die geeignet wären, 

bei Bekanntwerden den Börsenkurs des 

betroffenen Finanzinstruments, zum 

Beispiel der Unternehmensaktie, erheb-

lich zu beeinflussen. Kenntnisse über 

insiderrelevante Vorhaben und Vorgänge 

dürfen wir nur intern unter den jeweils 

geltenden innerbetrieblichen Regelungen 

nutzen und nicht an Außenstehende, ein-

schließlich Familienmitglieder, beispiels-

weise den Ehepartner, weitergeben.

MEIN BEITRAG

Ich werde weder Insidergeschäfte tätigen 

noch eine entsprechende Empfehlung an 

Dritte aussprechen beziehungsweise Drit-

te dazu verleiten. Darüber hinaus werde 

ich keine Insiderinformationen offenlegen, 

es sei denn, das erfolgt im Zuge der nor-

malen Ausübung meiner Beschäftigung 

unter Beachtung der jeweils geltenden 

innerbetrieblichen Regelungen. Mit den 

entsprechenden innerbetrieblichen Rege-

lungen werde ich mich vertraut machen. 

Wenn ich Zugang zu Insiderinformationen 

3.4 Verbot von Insidergeschäften

Wir geben Insiderwissen nicht weiter

BEISPIEL

Du arbeitest in der Softwareentwicklung 

und wirst gebeten, ein großes Teilprojekt 

an einen externen Dienstleister zu 

vergeben. Einer der angefragten Dienst-

leister bietet Dir einen hohen Geldbetrag, 

wenn Du dafür sorgst, dass sein Unter-

nehmen den Auftrag erhält. 

Bei dem Verhalten des Dienstleisters han- 

delt es sich um versuchte Korruption. Kon- 

taktiere umgehend Deine Führungskraft 

oder die zuständige Compliance Abteilung.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Korruption ist weltweit verboten. 

Korruption bedeutet, dass jemand seine 

berufliche Stellung dazu missbraucht, um 

sich oder einem Dritten einen Vorteil zu 

verschaffen und dabei andere schädigt.

Zuwendungen wie Einladungen und 

Geschenke, vor allem im Umgang mit 

Amts- und Mandatsträger:innen, können 

Anhaltspunkte für Korruption sein. Im 

Geschäftsverkehr sollten sie daher die 

Ausnahmen sein. Zuwendungen dürfen 

nur innerhalb der internen Richtlinien und 

geltenden Gesetze gewährt oder 

angenommen werden.

MEIN BEITRAG

Ich besteche nicht, lasse mich nicht beste- 

chen und vermeide schon den Anschein einer 

unzulässigen Einflussnahme. Ich informiere 

mich über die internen Regelungen, bevor ich 

Geschenke mache beziehungsweise 

entgegennehme oder Einladungen ausspre-

che beziehungsweise annehme.

Wenn ich Hinweise auf Korruption erhalte, 

melde ich sie unverzüglich einem der im 

Kapitel „Unterstützung“ genannten Kontakte.

3.3 Korruptionsverbot

Wir bestechen nicht und lassen 
uns nicht bestechen
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Gehe nicht auf die Aufforderung ein, son- 

dern wende Dich umgehend an Deine 

Führungskraft und die Ansprechpart- 

ner:innen für Geldwäscheprävention.

BEISPIEL

Du erhältst per E-Mail eine Rechnung von 

einem unbekannten Lieferanten mit der 

dringenden Aufforderung zur sofortigen 

Barzahlung oder Überweisung auf ein 

ausländisches Bankkonto. 

MEIN BEITRAG

Ich ergreife keinerlei Maßnahmen, die 

gegen in- oder ausländische Geldwäsche-

vorschriften verstoßen können. Ich bin auf- 

merksam und gehe verdächtigem Verhalten 

von Kunden, Geschäftspartnern und an- 

deren Dritten umgehend nach. Liegen 

Hinweise vor, die einen solchen Verdacht 

begründen können, wende ich mich umge- 

hend an die zuständigen Ansprechpart-

ner:innen für Geldwäscheprävention. 

Ich halte in meinem Verantwortungsbe-

reich alle anwendbaren Vorschriften zur 

Aufzeichnung und Buchführung bei 

Transaktionen und Verträgen ein.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Geldwäsche liegt vor, wenn unmittelbar 

oder mittelbar aus Straftaten stammen-

de Gelder oder andere Vermögensgegen-

stände in den legalen Wirtschaftskreis-

lauf gebracht werden und so deren 

Herkunft verschleiert wird. Terrorismus-

finanzierung liegt vor, wenn Gelder oder 

sonstige Mittel für terroristische Strafta-

ten oder zur Unterstützung terroristischer 

Vereinigungen bereitgestellt werden. Eine 

Haftung setzt keine Kenntnis der Betei- 

ligten davon voraus, dass durch das 

entsprechende Handeln Geld gewaschen 

wird. Schon ein unbeabsichtigtes Mitwir- 

ken an Geldwäsche kann für Beteiligte 

strafbar sein.

Wir prüfen sorgfältig die Identität von 

Kunden, Geschäftspartnern und anderen 

Dritten, mit denen wir Geschäfte machen 

wollen. Es ist unser erklärtes Ziel, nur 

Geschäftsbeziehungen mit seriösen 

Partnern zu unterhalten, deren Ge-

schäftstätigkeit in Einklang mit den 

gesetzlichen Vorschriften steht und deren 

Betriebsmittel legitimen Ursprungs sind.

Eingehende Zahlungen ordnen wir unver- 

züglich den korrespondierenden Leistun-

gen zu und buchen sie. Wir sorgen für 

transparente und offene Zahlungsströme.

3.5 Verbot von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir machen uns für saubere 
Geschäfte stark  
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BEISPIEL

Auf einem Fachkongress triffst Du Mitar-

beitende von Wettbewerbern. Du tauschst 

Dich fachlich mit ihnen aus. 

Achte stets darauf, keine Geschäftsge-

heimnisse preiszugeben. Insbesondere kei-

ne Informationen über Inhalte, die Einfluss 

auf den freien und fairen Wettbewerb 

haben können. Dazu gehören zum Beispiel 

das Einpreisen von Produkten und Ser-

vices, Gehälter oder strategische Inhalte.

MEIN BEITRAG

Ich achte bei jeglichem Kontakt mit Wett-

bewerbern darauf, dass keine sensitiven 

Informationen entgegengenommen oder 

gegeben werden, die Rückschlüsse auf das 

gegenwärtige oder zukünftige geschäft-

liche Verhalten zulassen.

In Gesprächen oder bei sonstigem Kontakt 

mit Wettbewerbern vermeide ich Themen, 

die für den Wettbewerb untereinander von 

Bedeutung sein könnten.

Wir betreiben Geschäfte ausschließlich 

nach dem Leistungsprinzip und auf der 

Grundlage der Marktwirtschaft sowie des 

freien, ungehinderten Wettbewerbs. Wir 

messen uns gern mit unseren Wettbewer-

bern und halten uns dabei immer an Recht 

und Gesetz und an ethische Grundsätze.

Wir treffen keine wettbewerbswidrigen Ab-

sprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten 

oder Kunden. Soweit unser Unternehmen 

eine marktbeherrschende Stellung innehat, 

missbrauchen wir sie nicht.

Im Umgang mit unseren autorisierten Ver-

triebspartnern halten wir die spezifischen 

kartellrechtlichen Rahmenbedingungen für 

Vertriebssysteme ein.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Der faire und freie Wettbewerb wird durch 

die weltweit geltenden kartellrechtlichen 

Vorgaben geschützt. Die Einhaltung dieser 

Bestimmungen gewährleistet, dass es auf 

den jeweiligen Märkten nicht zu unzuläs-

sigen Wettbewerbsverzerrungen kommt – 

zum Wohle aller Marktteilnehmenden. 

Verboten sind insbesondere Vereinba- 

rungen und abgestimmte Verhaltensweisen 

zwischen Wettbewerbern, die eine Ver-

hinderung oder Einschränkung des freien 

Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. 

Dazu zählen insbesondere der Austausch 

von Preisen und Preisbestandteilen, 

Konditionen, die Aufteilung von Kunden 

und Gebieten und die Einschränkung von 

Innovationen. Zudem ist der Austausch 

wettbewerblich sensitiver Informationen 

unzulässig. Ebenso ist der Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung untersagt. 

Im Rahmen von Kooperationen und Trans-

aktionen ist darüber hinaus die ordnungs-

gemäße Durchführung der fusionskontroll-

rechtlichen Verfahren erforderlich. 

Wettbewerbswidriges Verhalten kann nicht 

nur den guten Ruf des Unternehmens er-

heblich schädigen, sondern auch empfind-

liche Bußgelder, Strafen und Schadens-

ersatzzahlungen nach sich ziehen.

3.6 Fairer und freier Wettbewerb

Wir bekennen uns zum fairen 
und freien Wettbewerb
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BEISPIEL

Du benötigst dringend ein neues Arbeits-

mittel. Das Budget in Deiner Abteilung ist 

für das laufende Geschäftsjahr allerdings 

bereits ausgeschöpft. Du überlegst, das 

Gerät dennoch anzuschaffen und die 

Kosten im nächsten Geschäftsjahr zu 

verbuchen, wenn das Budget wieder auf-

gefüllt ist. 

Bitte unterlasse ein solches Vorgehen. 

Buchungen müssen stets verursachungs-

gerecht erfolgen. Nicht sachgerechte Bu-

chungen können schwerwiegende Folgen 

für das Unternehmen und den einzelnen 

Mitarbeitenden haben.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir halten die gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen für ordnungsgemäße Buch-

führung und Finanzberichterstattung 

strikt ein. Transparenz und Korrektheit 

sind für uns oberstes Gebot, da Unregel-

mäßigkeiten möglicherweise schwerwie-

gende Konsequenzen für das Unterneh-

men und auch für die verantwortlichen 

Personen haben können. In diesem Sinne 

informieren wir regelmäßig alle Kapital-

marktteilnehmenden über die aktuelle 

finanzielle Lage sowie den Geschäftsver-

lauf. Wir veröffentlichen termingerecht 

unsere Periodenabschlüsse, die konform 

zu nationalen und internationalen Rech-

nungslegungsvorschriften erstellt werden.

MEIN BEITRAG

Ich organisiere die Prozesse so, dass alle 

geschäftlichen Finanzdaten korrekt und 

rechtzeitig in der Buchhaltung erfasst 

werden können. Bei Fragen zur korrekten 

Erfassung der Daten wende ich mich an 

meine Führungskraft oder an die zustän-

dige Finanzabteilung.

3.8 Buchführung und Finanzberichterstattung 

Wir stehen für korrekte Finanzbuch- 
haltung und Berichterstattung 

über den Markt und alternative Anbieter 

informiert zu haben. Dabei beachte ich die 

anwendbaren Beschaffungsgrundsätze und 

schalte frühzeitig vor der geplanten Liefe-

rung und Leistungserbringung die zustän-

dige Einkaufsabteilung gemäß der gültigen 

Einkaufsprozessen ein.

Ich sorge dafür, dass Vergütungen nur für 

tatsächlich erbrachte Leistung gezahlt 

werden und die Vergütungen in einem an-

gemessenen Verhältnis zu der erbrachten 

Leistung stehen.

Auch bei der Beauftragung von Konzernge-

sellschaften beachte ich die entsprechen-

den Vorgaben.

BEISPIEL

Du wirst darauf aufmerksam, dass ein 

Liefer-, Dienstleistungs- oder Partnerunter-

nehmen beauftragt werden soll, ohne die 

zuständige Einkaufsabteilung einzubinden.

Wende Dich an die zuständige Einkaufsab-

teilung oder an die in Kapitel „Unterstützung“ 

genannten Ansprechpartner:innen, damit 

sichergestellt wird, dass das für den Konzern 

wirtschaftlichste Angebot zum Zuge kommt.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir wählen Liefer-, Dienstleistungs- und 

Partnerunternehmen nach sachlichen Krite-

rien sorgfältig aus und nutzen den Wettbe-

werb. Wir arbeiten mit Geschäftspartnern 

nur in Übereinstimmung mit den gesetz- 

lichen Rahmenbedingungen und den internen 

Richtlinien und Grundsätzen zusammen. 

Wir prüfen die Integrität potenzieller Ge-

schäftspartner vor der Aufnahme der 

Geschäftsbeziehung sorgfältig in Überein-

stimmung mit den in den Richtlinien vor-

gesehenen Prozessen und Ansprechpart-

ner:innen. Beim Einkauf sowie beim Vertrieb 

von Produkten und Dienstleistungen binden 

wir im Prozess die zuständigen Abteilungen 

rechtzeitig entsprechend der einschlägigen 

Grundsätze ein.

MEIN BEITRAG

Ich versichere mich, dass die Integrität 

potenzieller Geschäftspartner vor Aufnah-

me der Geschäftsbeziehung überprüft und 

die in den Richtlinien festgelegten Prozesse 

und Ansprechpartner:innen berücksichtigt 

wurden. Ich bevorzuge nicht einseitig ohne 

sachlichen Grund ein Liefer-, Dienstleis-

tungs- und Partnerunternehmen und fördere 

den Wettbewerb. Ich kaufe keine Produkte 

oder Dienstleistungen ein, ohne mich vorab 

3.7 Geschäftspartner, Beschaffung und Vertrieb

Wir prüfen sorgfältig, mit wem 
wir Geschäfte machen
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Auf dieser Basis prüfe ich bei meiner 

täglichen Arbeit eigenverantwortlich, ob 

diese exportkontrollrechtlichen Vorschrif-

ten unterliegen. 

Sofern ich Hinweise auf Verletzungen 

von Exportkontrollvorschriften in mei-

nem beruflichen Umfeld erkenne, ergreife 

ich umgehend alle Möglichkeiten, diese 

Verletzungen zu verhindern beziehungs-

weise abzustellen. 

In Zweifelsfällen hole ich bei den zustän-

digen Exportkontrollansprechpartner:in-

nen Rat ein.

BEISPIEL

Du arbeitest mit einem ausländischen 

Partner an der Entwicklung eines Pro-

jekts. Für die Implementierung einer Kom-

ponente benötigt der Partner Zugang zu 

Krypto-Datenbanken. 

Die Bereitstellung von oder der Zugang 

zu einer Krypto-Datenbank unterliegt 

Exportkontrollbeschränkungen. Partner 

außerhalb der EU dürfen nur nach Ge-

nehmigung durch die Außenwirtschafts-

behörden Zugriff auf die Datenbanken 

erhalten. Setze Dich mit der zuständigen 

Exportkontrollfunktion in Verbindung, um 

die nächsten Schritte abzustimmen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen 

Verantwortung bei der Erfüllung der 

exportkontroll- und sanktionsrechtlichen 

Pflichten bewusst und bekennen uns aus-

drücklich zur Einhaltung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften.

So können grenzüberschreitende Ge-

schäftsvorgänge und Transaktionen 

hinsichtlich der beteiligten Geschäfts-

partner, Güter, Länder, Finanzmittel oder 

Verwendungszwecke exportkontroll-

rechtlichen Verboten, Beschränkungen, 

Genehmigungsvorbehalten oder sonsti-

gen Überwachungsmaßnahmen unter-

liegen. Davon sind neben Gütern und 

Waren auch Technologien und Software 

betroffen. Zudem sind hiervon vorüberge-

hende Ausfuhren ebenso wie technische 

Übertragungen, beispielsweise per E-Mail 

oder Cloud, erfasst. Weiterhin können be-

stimmte Einfuhren exportkontrollrecht-

lichen Bestimmungen unterliegen.

Wir stellen die Einhaltung der anwend-

baren exportkontrollrechtlichen Vor-

schriften und einschlägigen unterneh-

mensinternen Vorgaben sicher.

MEIN BEITRAG

Ich mache mich regelmäßig mit den un-

ternehmensinternen Informationen und 

Vorgaben zur Exportkontrolle vertraut. 

3.9 Exportkontrolle

Wir achten auf die Einhaltung aller 
Vorschriften im grenzüberschreiten-
den Wirtschaftsverkehr



4.1 Kommunikation und Marketing
4.2 Politische Interessenvertretung
4.3 Umgang mit Amts- und 

Mandatsträger:innen
4.4 Spenden und gesellschaftliches 

Sponsoring
4.5 Steuern und Zölle
4.6 Datenschutz
4.7 IT-Sicherheit
4.8 Produkt Compliance
4.9 Umweltschutz

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und sorgen 
dafür, dass unser Unternehmen einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leistet. 

WIR SIND  
GESELLSCHAFTLICH  
VERPFLICHTET

42
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BEISPIEL

Eine Bekannte von Dir ist Parlamentsab-

geordnete. Du weißt, dass derzeit ein für 

den Konzern bedeutender Gesetzesvor-

schlag im Parlament diskutiert wird. Du 

überlegst, Deine Bekannte zu kontaktieren, 

um ihr die Interessen des Konzerns im Zu-

sammenhang mit diesem Gesetzgebungs-

vorhaben zu erläutern. 

Sprich Deine Bekannte nicht auf dieses 

Thema an. Lobbying findet im Unterneh-

men nur zentral koordiniert, offen und 

transparent statt. Richtige:r Ansprechpart-

ner:in für solche Lobbying-Maßnahmen ist 

die Abteilung für Außenbeziehungen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Als Teil der Gesellschaft können wir im 

Rahmen der politischen Interessenver-

tretung, dem Lobbying, die Positionen 

des Unternehmens gezielt in Entschei-

dungsprozesse, zum Beispiel bei Gesetz-

gebungsvorhaben, einbringen. Lobbying 

betreiben wir zentral und entsprechend 

den Grundsätzen der Offenheit, Nachvoll-

ziehbarkeit und Verantwortlichkeit. Die 

Neutralität im Umgang mit politischen 

Parteien und Interessengruppen ist für 

uns selbstverständlich. Unlautere Ein-

flussnahme auf Politik und Gesetzgebung 

ist nicht erlaubt.

MEIN BEITRAG

Ich versuche nicht im Namen des Unter-

nehmens Einfluss auf politische Ent-

scheidungen zu nehmen, wenn ich hierzu 

nicht ermächtigt wurde. Wenn ich dazu 

ermächtigt wurde, halte ich mich bei der 

Erfüllung meiner Aufgaben an die ent-

sprechenden internen Leitlinien.

4.2 Politische Interessenvertretung

Wir vertreten unsere Unternehmens-
positionen verantwortungsvoll und 
nachvollziehbar

BEISPIEL

Du siehst einen Kommentar im Internet, 

in dem jemand die Arbeitsbedingungen 

eines beauftragten Softwareentwicklers 

kritisiert. Dir ist klar, dass die Informatio-

nen frei erfunden sind.

Auch wenn Du das Bedürfnis hast, die 

Falschdarstellung sofort zu korrigieren, 

wende Dich an die zuständige Abteilung, 

da diese umfassend und angemessen auf 

diesen Kommentar reagieren kann.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Um das Vertrauen von Kunden, Kapitalge-

bern und anderen Stakeholdern zu erhal- 

ten, achten wir auf eine einheitliche und 

klare Kommunikation. Vor Zusage und 

Durchführung geplanter Kommunikations- 

und Marketingmaßnahmen stimmen wir 

diese mit der zuständigen Fachabteilung 

ab. Achtsamkeit und respektvoller Um-

gang im Miteinander ist für uns eine ver-

pflichtende Selbstverständlichkeit.

MEIN BEITRAG

Ich gebe für mein Unternehmen keine 

Stellungnahmen in der Öffentlichkeit ab 

und verweise bei Anfragen stets an die 

Kommunikationsabteilung. Äußere ich 

mich auf öffentlichen, fachlichen oder kul-

turellen Veranstaltungen und im Internet, 

mache ich deutlich, dass es sich nur um 

meine persönliche Meinung handelt. Über 

das richtige Verhalten in sozialen Netz-

werken informiere ich mich in den Social 

Media Guidelines des Unternehmens.

4.1 Kommunikation und Marketing

Wir kommunizieren klar und 
respektvoll
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4.3 Umgang mit Amts- und Mandatsträger:innen

Wir sind aufmerksam beim Umgang 
mit Amts- und Mandatsträger:innen

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Im Umgang mit Amts- und Mandatsträ-

ger:innen besteht aufgrund der natio-na-

len und internationalen Gesetzgebung ein 

erhöhtes Korruptionsrisiko. Unsere 

internen Zuwendungsrichtlinien greifen 

dies auf. Insbesondere leisten wir keine 

Erleichterungs- und Beschleunigungs-

zahlungen, also Zahlungen an Amtsträ-

ger:innen, um routinemäßige Amtshand-

lungen voranzutreiben.

MEIN BEITRAG

Ich bin mir bewusst, dass im Umgang mit 

Amts- und Mandatsträger:innen ein 

erhöhtes Korruptionsrisiko besteht und 

informiere mich über die geltenden 

Sonderregelungen. Ich binde meine 

Compliance Abteilung verpflichtend ein. 

BEISPIEL

Im Rahmen einer ganztägigen Veranstal-

tung wird neben anderen Gästen eine 

Universitätsprofessorin für einen Fach-

vortrag eingeladen. Du überlegst, was Du 

hierbei beachten musst. Unter anderem 

möchte Dein Fachbereich die Gäste zum 

Mittagessen einladen. 

Da bei Zuwendungen an Amts- und Man-

datsträger:innen – hierzu gehören auch 

Lehrende an staatlichen Universitäten 

– besonders strikte Regeln gelten, binde 

vorab Deine zuständige Compliance Ab-

teilung ein.
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BEISPIEL

Du bist für die Erfassung bestimmter  

Geschäftsvorfälle in den handelsrecht-

lichen Abschlüssen, wie Sachgemein-

kosten, zum Beispiel Instandhaltungs-

aufwendungen, und Herstellungskosten, 

verantwortlich. Ein Projekt überschreitet 

zu einem frühen Zeitpunkt bestimm-

te Controlling-Kennziffern. Du erhältst 

aus diesem Grund eine Anweisung zur 

Buchung von Instandhaltungsaufwen-

dungen, obwohl es sich zweifelsfrei um 

eine Investition und somit um zwingend zu 

aktivierende Herstellungskosten handelt. 

Buche in jedem Fall gemäß den gesetz-

lichen Vorgaben. Alle Geschäftsvorfälle 

müssen entsprechend den handelsrecht-

lichen und steuerlichen Vorschriften im 

Rechnungswesen erfasst werden, da das 

Rechnungswesen die Basis für die Steuer-

erklärung darstellt. Fehler im Rechnungs-

wesen können somit zu fehlerhaften 

Steuererklärungen und schwerwiegenden 

steuer- und zollrechtlichen Konsequenzen 

für das Unternehmen und die verantwort-

lichen Mitarbeitenden führen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Als weltweit tätiges Unternehmen sind 

wir uns unserer gesellschaftlichen Ver-

antwortung bei der Erfüllung der Außen-

wirtschafts-, Steuer- und Zollpflichten 

bewusst und bekennen uns zur Einhal-

tung der nationalen und internationalen 

Rechtsvorschriften. 

MEIN BEITRAG

Ich gestalte die internen Strukturen und 

Prozesse so, dass die durch die jeweiligen 

Konzerngesellschaften zu entrichtenden 

Steuern und Zölle vollständig, korrekt und 

termingerecht ermittelt, in der Berichter-

stattung erfasst und an die zuständigen 

Finanzbehörden gezahlt werden. 

Sofern ich Hinweise auf Verletzungen von 

Steuer- und Zollvorschriften in meinem 

beruflichen Umfeld erkenne, ergreife ich 

alle Möglichkeiten, um diese Verletzungen 

zu verhindern beziehungsweise abzustel-

len. Sollte das nicht möglich sein, wende 

ich mich an die entsprechenden An-

sprechpartner:innen im Bereich Steuer- 

und Zollwesen.

4.5 Steuern und Zölle

Wir beachten Steuer- und 
Zollvorgaben gewissenhaft

MEIN BEITRAG

Falls ich ein Sponsoring für unterstüt-

zenswert halte, wende ich mich im Vorfeld 

an die im Unternehmen zuständigen 

Stellen, zum Beispiel Kommunikation, 

Außenbeziehungen und Personalwesen. 

Die Vergabe von Spenden erfolgt trans-

parent, das heißt, der Zweck, der oder die 

Spendenempfänger:in und die finanzielle 

Abwicklung sind dokumentiert und nach-

prüfbar. Ich halte die internen Prozesse 

und Rahmenbedingungen ein und veran-

lasse keine Spenden, die die Reputation 

unseres Unternehmens schädigen könnten.

BEISPIEL

Du bist Fan eines Fußballvereins und 

möchtest diesen mit einem Unterneh-

menssponsoring finanziell unterstützen. 

Die Entscheidung über ein Sponsoring ist 

stets unter Einbeziehung aller geltenden 

Prozesse, verantwortlichen Abteilungen 

und anhand objektiver Kriterien zu treffen. 

Solltest Du Bedenken haben, dass Dein 

Verein die Kriterien des Unternehmens für 

ein gesellschaftliches Sponsoring nicht er-

füllt oder möglicherweise ein Interessen-

konflikt besteht, platziere diese Bedenken 

transparent bei der für Dich zuständigen 

Compliance Abteilung.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir vergeben Spenden, das heißt Zu-

wendungen auf freiwilliger Basis ohne 

Gegenleistung, und Sponsorengelder, 

das heißt Zuwendungen auf Basis einer 

vertraglich vereinbarten Gegenleistung, 

für gesellschaftliche Zwecke mit dem Ziel, 

unser Ansehen und unsere Wahrnehmung 

in der Öffentlichkeit positiv zu prägen. Zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten und 

zur Gewährleistung eines einheitlichen 

Verhaltens innerhalb des Unternehmens 

sind Spenden und Sponsoringmaßnah- 

men nur im Rahmen der jeweiligen Rechts- 

ordnung und in Übereinstimmung mit den 

aktuellen internen Bestimmungen zulässig.

Spenden und Sponsoringmaßnahmen 

werden bei uns nur im Rahmen eines 

transparenten Genehmigungsprozesses 

gewährt. Wir gewähren Geld- und Sach-

spenden für wissenschaftliche, gemein-

nützige, kulturelle oder religiöse Zwecke. 

Darüber hinaus werden die Spenden nur 

an Einrichtungen vergeben, die als ge-

meinnützig anerkannt oder durch beson-

dere Regelungen zur Spendenannahme 

befugt sind.

4.4 Spenden und gesellschaftliches Sponsoring

Wir engagieren uns vielfältig
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BEISPIEL

Du entwickelst eine neue Fahrzeugfunk-

tion und benötigst hierfür reale Fahr-

zeugdaten von Kunden. Daher möchtest 

Du über eine Schnittstelle auf die Daten 

aus dem Backend zugreifen, das für die 

Bereitstellung des Dienstes verwendet 

wird. Da die Daten bereits im Backend ge-

speichert sind, gehst Du davon aus, dass 

Du nichts weiter tun musst. 

Kläre jede weitere Verarbeitung der Daten 

vorher mit Deiner zuständigen Daten-

schutzorganisation ab. Die Daten dürfen 

grundsätzlich nur für die Zwecke verwen-

det werden, für die sie erhoben wurden und 

über die die Betroffenen informiert wurden.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir legen Wert auf einen verantwortungs-

vollen, sicheren und transparenten Um-

gang mit Daten. Personenbezogene Daten 

erheben, verarbeiten, nutzen und speichern 

wir nur im Einklang mit den gesetzlichen 

Vorgaben. Wir schützen die personenbezo-

genen Daten von Kunden, Mitarbeitenden 

– auch ehemaligen Mitarbeitenden oder 

Bewerbenden – und Partnern, zum Beispiel 

Lieferanten und Entwicklungspartnern.

MEIN BEITRAG

Ich gehe mit personenbezogenen Daten 

vertrauensvoll um und handle klar und 

transparent. Den Datenschutz integriere 

ich in meine Handlungen und Prozesse und 

sorge für die Sicherheit aller Daten in mei-

nem Umfeld. Ich trage Verantwortung und 

achte auf einen sicheren Datenaustausch 

entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette. In Zweifelsfällen wende ich mich 

an meine Führungskraft oder an die für 

Datenschutz zuständige Stelle.

4.6 Datenschutz

Wir gehen mit Daten sorgfältig um
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Im Falle von Zielkonflikten, auch unter 

Zeit- und Kostendruck, steht die Konfor-

mität unserer Produkte immer an erster 

Stelle. Deshalb lebe ich unsere definierten 

Prozesse und verbessere sie kontinuierlich. 

Prozesslücken identifizieren und schließen 

wir gemeinsam, um alle bindenden Ver- 

pflichtungen zu erfüllen. Ich wende mich 

an meine Führungskraft oder an die PCMS- 

Beratungsstelle, wenn ich Fragen oder 

Bedenken zur Produkt Compliance habe.

BEISPIEL

Während der Entwicklung eines Soft-

ware-Updates stellst Du fest, dass ein 

Sicherheitsmechanismus einer bereits 

auf dem Markt befindlichen Fahrzeug-

software in einer bestimmten Anwendung 

nicht wie vorgesehen funktioniert. Es sind 

weitere Untersuchungen erforderlich, um 

den Umfang und die Auswirkungen des 

Fehlers zu verstehen und herauszufinden, 

wie er behoben werden kann. 

Melde den Vorgang unverzüglich und im 

Einklang mit den geltenden Prozessen 

den verantwortlichen Mitarbeitenden zur 

weiteren Sachverhaltsaufklärung und zur 

Einleitung der Schritte, die auf Basis der 

schon bekannten Tatsachen notwendig 

sein könnten.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Weltweit begeistern unsere Produkte un-

zählige Menschen. Die Konformität und Si-

cherheit unserer Produkte hat für uns hohe 

Priorität. Der Volkswagen Konzern steht 

in der Verantwortung, die aus dem Um-

gang mit diesen Produkten resultierenden 

Risiken für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt 

und Vermögen unserer Kunden oder Dritter 

so weit wie möglich auszuschließen. 

Unsere Produkte sind entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben gemäß dem Stand 

der Technik unter Berücksichtigung wei-

terer bindender Verpflichtungen, zum Bei-

spiel weitergehende Sicherheitsanforde-

rungen auf dem Stand der Wissenschaft, 

entwickelt. Dies wird durch etablierte 

Strukturen sowie stabile Prozesse syste-

matisch sichergestellt. Auch nach der Be-

reitstellung im Markt werden Produkte im 

Feld kontinuierlich beobachtet, damit bei 

möglicherweise auftretenden Abweichun-

gen geeignete Maßnahmen rechtzeitig 

eingeleitet werden können. Hier machen 

wir keine Kompromisse. 

MEIN BEITRAG

Bei meiner täglichen Arbeit halte ich mich 

gewissenhaft an die für mich geltenden 

Vorgaben. Ich setze meine Ziele realistisch. 

4.8 Produkt Compliance

Wir begeistern weltweit mit 
unseren Produkten

BEISPIEL

Ein Lieferant schlägt Dir vor, eine lokale 

Besprechungs-App zu verwenden, um eine 

Online-Besprechung mit ihm abzuhal-

ten. Die App ist jedoch weder auf Deinem 

Dienstlaptop installiert, noch steht sie im 

Software-Pool der IT-Abteilung zum Down-

load zur Verfügung. 

Erkundige Dich bei der für Dich zuständi-

gen IT-Abteilung nach alternativen Lösun-

gen für das Online-Meeting. Lade keine 

nicht genehmigte Software herunter oder 

versuche diese zu installieren.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Wir achten auf IT-Sicherheit und halten 

uns an das geltende Regelwerk für Infor-

mationssicherheit. Das Regelwerk bietet 

Handlungsleitlinien für unterschiedliche 

Beschäftigungsgruppen und ist für alle 

Mitarbeitenden relevant.

MEIN BEITRAG

Ich mache mich mit dem geltenden 

Regelwerk für Informationssicherheit 

vertraut und halte mich an die darin ge-

machten Vorgaben. Als Teil der IT-Sicher-

heitskette leiste ich aktiv meinen Beitrag, 

indem ich stets aufmerksam bin und 

meine Basiskompetenz bezüglich IT- 

Sicherheit aktuell halte.

4.7 IT-Sicherheit

Wir sichern unsere IT-Systeme
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MEIN BEITRAG

Ich berücksichtige im Rahmen meiner 

Tätigkeit die Belange des Umweltschut-

zes und gehe zweckmäßig und sparsam 

mit Ressourcen und Energie um. Ich stelle 

sicher, dass meine Aktivitäten einen mög-

lichst geringen negativen Einfluss auf die 

Umwelt haben und dass sie im Einklang 

mit den Umweltschutzgesetzen und  

-regeln stehen.

BEISPIEL

Du bemerkst, dass der Beamer oder 

andere elektrische Geräte im Büro immer 

eingeschaltet sind, obwohl sie nicht stän-

dig in Gebrauch sind.

Schalte den Beamer oder andere elek-

trische Geräte nach jeder Benutzung 

aus und sprich mit dem Team über den 

nachhaltigen Umgang mit elektronischen 

Geräten und Ressourcen.

UNTERNEHMENSGRUNDSATZ

Als weltweit tätiges Wirtschaftsunter-

nehmen tragen wir Verantwortung für die 

Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit 

unserer Produkte, Standorte und Services. 

Der Anspruch unseres Unternehmens ist 

es, ein globaler Anbieter nachhaltiger 

Mobilität und ein Vorbild für den Schutz 

unserer Umwelt zu sein. Wir setzen auf 

umweltverträgliche, fortschrittliche und 

effiziente Technologien und implemen-

tieren diese über den gesamten Lebens-

zyklus unserer Produkte. Bereits in der 

Entwicklung und Produktion achten wir 

auf einen schonenden Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen, eine fortlaufende 

Reduktion der Umweltauswirkungen und 

die Einhaltung der Umweltschutzgesetze 

und -regeln. 

Darüber hinaus bewerten wir die Umwelt-

verträglichkeit der Produkte und Her-

stellungsverfahren stets aufs Neue und 

optimieren diese erforderlichenfalls. Wir 

sind ein verantwortungsvolles Mitglied der 

Gesellschaft und Partner der Politik. Mit 

beiden suchen wir den Dialog über zu-

künftige Mobilitätskonzepte und über die 

Ausgestaltung einer ökologisch nachhalti-

gen Entwicklung.

4.9 Umweltschutz

Wir tragen Verantwortung für 
Umwelt und Nachhaltigkeit
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ist. Das Fundament für die Arbeit des 

Hinweisgebersystems bilden einheitliche 

Prozesse sowie eine vertrauliche und 

professionelle Hinweisbearbeitung. Ein 

Missbrauch des Hinweisgebersystems 

wird nicht toleriert und entsprechend 

geahndet.

An das Zentrale Aufklärungs-Office kön-

nen auch potenzielle Verstöße gegen den 

Code of Conduct für Geschäftspartner, 

einschließlich schwerwiegender Risiken 

und Menschenrechts- und Umweltver-

letzungen durch direkte und indirekte 

Lieferanten, gemeldet werden. 

das Vorliegen eines Schweren Regelver-

stoßes unverzüglich zu melden.  

Die Ziele des Hinweisgebersystems sind 

der Schutz unseres Unternehmens, der 

Hinweisgeber:innen, sowie aller Personen, 

die dazu beitragen, Fehlverhalten und 

Regelverstöße zu untersuchen und abzu- 

stellen. Sie zu benachteiligen, stellt einen 

Schweren Regelverstoß dar.

Gleichzeitig wahrt das Hinweisgeber-

system die Interessen der Betroffenen. 

Für sie gilt die Unschuldsvermutung, 

solange ein Verstoß nicht nachgewiesen 

Darüber hinaus können wir Hinweise auf 

Regelverstöße an das Hinweisgebersys-

tem des Volkswagen Konzerns melden. 

Dies ist unter Angabe des Namens und 

auch anonym möglich. Uns ist bewusst, 

dass das Hinweisgebersystem des Volks- 

wagen Konzerns für die Bearbeitung von 

Hinweisen auf Schwere Regelverstöße 

zuständig ist.

Ein Schwerer Regelverstoß liegt dann vor, 

wenn gegen unsere im Code of Conduct 

niedergelegten ethischen Grundwerte 

erheblich verstoßen wird. Ebenso sind 

Gesetzes- beziehungsweise Regelverlet- 

zungen, die die Reputation oder finan-

zielle Interessen des Unternehmens in 

schwerwiegender Weise beeinträchtigen 

können, Schwere Regelverstöße. In allen 

anderen Fällen sollte zunächst Rat bei der 

eigenen Führungskraft, dem Personalwe-

sen oder der Compliance gesucht werden.

Mitglieder des Managements haben eine 

besondere Vorbildfunktion. Sie haben 

Entscheidungen für das Unternehmen zu 

treffen, ohne dabei Werte und Regelun-

gen außer Acht zu lassen. Dazu gehört es 

auch, begründete Verdachtsmomente auf 

VERMEIDEN VON FEHLVERHALTEN, 

KONTAKT UND HINWEISGEBERSYSTEM

Mit unserem Code of Conduct legen wir 

die verpflichtende Grundlage für integres 

und regelkonformes Verhalten bei der  

diconium Gruppe (als Unternehmens-

gruppe im Volkswagen Konzern). Uns allen, 

als Beschäftigte, obliegt es, seine Grund- 

sätze einzuhalten, um damit Regelver-

stößen vorzubeugen und so Schäden für 

das Unternehmen zu vermeiden. Verstößen 

gegen Gesetze oder interne Regelungen 

gehen wir umgehend nach. Das kann je 

nach Schwere des Verstoßes arbeitsrecht-

liche, zivilrechtliche oder strafrechtliche 

Folgen für die beteiligten Beschäftigten 

haben. Nachgewiesenes Fehlverhalten 

kann sich auf die Vergütung auswirken. 

Bei Fragen, Unsicherheiten oder dem 

Verdacht auf Verstöße gegen interne und 

externe Vorschriften sprechen wir deshalb 

umgehend mit unseren Führungskräften 

und holen uns Rat bei den zuständigen 

Stellen. Dabei stehen uns der Personal-

bereich sowie die Arbeitnehmervertretung 

unterstützend zur Seite. Zudem können wir 

uns jederzeit an den Compliance Officer 

des Unternehmens sowie die Compliance- 

Beratung wenden:

E-Mail: compliance@diconium.com

Wir bieten Unterstützung im Umgang mit dem 
Code of Conduct. 

UNTERSTÜTZUNG

mailto:compliance%40diconium.com?subject=
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Weitere Informationen zum Hinweisgebersystem, den Ombudsleuten des 

Volkswagen Konzerns und dem externen Meldekanal finden sich im Internet unter 

https://www.volkswagenag.com/hinweis.

https://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.deInternet: 

Kontaktdaten Ombudsleute:

Darüber hinaus sind für uns erfahrene externe Rechtsanwält:innen als neutrale Mitt- 

ler:innen (Ombudsleute) im Einsatz. Diese nehmen als Vertrauensanwält:innen Hin-

weise auf mögliche Verletzungen von Gesetzen, internen Regelungen oder sonstigem 

schädigenden Verhalten im Volkswagen Konzern entgegen. Bei Bedarf und Kenntnis der 

Identität der hinweisgebenden Person halten sie direkte Rücksprache. Schließlich leiten 

sie sämtliche Informationen in dem mit der hinweisgebenden Person besprochenen 

Umfang und auf Wunsch auch anonym an unser Hinweisgebersystem zur weiteren 

Bearbeitung weiter.

Terminvereinbarung
bitte vorab über:

io@volkswagen.de

Persönlich:

https://www.bkms-system.com/vwOnline-Meldekanal:
(hier können Hinweise auch 
anonymisiert abgegeben werden)

io@volkswagen.deE-Mail:

+800 444 46300
+49 5361 946300

24/7-Telefon-Hotline: 

Aufklärungs-Office
Brieffach 1717 

38436 Wolfsburg Germany

Post:

Kontaktdaten Aufklärungs-Office:

Das Hinweisgebersystem können wir 
auf folgenden Wegen erreichen:

https://www.volkswagenag.com/hinweis
https://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
mailto:io%40volkswagen.de?subject=
mailto:https://www.bkms-system.com/vw?subject=
mailto:io%40volkswagen.de?subject=
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1. Habe ich bei meiner Entscheidung alle relevanten  
Belange berücksichtigt und diese richtig abgewogen?  
(Fachlicher Test)

2.  Habe ich das Gefühl, dass ich mich mit meiner  
Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen und  
internen Vorgaben bewege? (Legalitätstest)

3.  Stehe ich zu meiner Entscheidung, wenn diese ans   
Licht kommt? (Vorgesetztentest)

4.  Befürworte ich, dass unternehmensweit in allen  
vergleichbaren Fällen ebenso entschieden wird?  
(Verallgemeinerungstest)

5.  Halte ich meine Entscheidungen weiterhin für richtig,  
wenn mein Unternehmen sie in der Öffentlichkeit  
vertreten muss? (Öffentlichkeitstest)

6.  Würde ich meine eigene Entscheidung als betroffene 
Person akzeptieren? (Betroffenheitstest)

7.  Was würde meine Familie zu meiner Entscheidung   
sagen? (Zweite Meinung)

Habe ich die Fragen 1–6 mit „ja“ beantwortet und ist auch Frage 7 positiv 
zu beantworten, stimmt mein Verhalten höchstwahrscheinlich mit unseren 
Grundsätzen überein. Verbleiben Fragen oder Zweifel, wende ich mich an die 
in diesem Kapitel genannten Anlaufstellen.

Sollte ich mir im Einzelfall unsicher sein, ob mein Verhalten im  
Einklang mit den Grundsätzen unseres Code of Conduct steht,  
sollte ich mir folgende Fragen stellen.

SELBSTTEST ZUR  
ENTSCHEIDUNGSHILFE
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